
 
 

„Wir wollen Wahlfreiheit! 

Für die Einführung des Wahlpflichtfaches Ethik/ Religion!“ – 

 

Infostand unseres Ortsverbandes Charlottenburg-City  

zum Volksbegehren   

 

Das Aktionsbündnis FREIE WAHL, das an den Berliner Schulen ein Wahl-

pflichtfach Ethik/ Religion ab der ersten Klasse eingeführt sehen will, ist von 

unserem Ortsverband Charlottenburg-City mit einem Infostand und einer sehr 

erfolgreichen Unterschriftensammlung unterstützt worden. Wir warben für das 

gemeinsame Anliegen am Samstag, den 8. November 2008, von 10 bis 12 Uhr, 

auf der Wilmersdorfer Straße/ Ecke Goethestraße vor Hugendubel/ Fielmann 

und konnten spannende Gespräche mit den Passanten, unter ihnen interessierte 

Lehrer, Eltern und Schulkinder führen. Im Kern des Volksbegehrens für 

Wahlfreiheit geht es darum, das Pflichtfach Ethik an den Berliner Schulen durch 

das Wahlpflichtfach Ethik/ Religion abzulösen. Derzeit ist nur der Besuch des 

Ethikunterrichtes von der 7.-10. Klasse verpflichtend. Religionsunterricht ist 

derzeit an den öffentlichen Schulen zumeist benotungsfrei und lediglich ein 

freiwilliges Zusatzangebot. Mit der neuen Fächergruppe und der damit einher-

gehenden Änderung vom § 13 des Schulgesetzes für das Land Berlin (siehe 

Anhang) könnte selbst bestimmt werden, ob der Ethik- oder der Religions- und 

Ethikunterricht besucht wird. Eine freie Wahl zwischen den beiden 

Möglichkeiten wäre möglich. Die kulturelle Vielfalt Berlins fände im Unterricht 

einen neuen Platz. Dem toleranten Miteinander würde der Weg bereitet werden 

können. Die nächste Generation erhielte die Chance zum interkulturellen Dialog 

im Unterricht, in dem in thematisch besonderer Weise, friedvoll und respektvoll 

miteinander gelernt werden könnte.  
 

(Bericht Dr. phil. Silke Morche)    



 

 

 
 

Leo Wittrien, Peter Schantz, Mischa Hecker, Regina Yates, Dr. phil. Silke 

Morche (von links nach rechts) und Jürg Schacher (Kamera) während des 

Infostandes unseres Ortsverbandes Charlottenburg-City zum Volksbegehren 

 

Vorschlag zur Änderung des § 13 des Schulgesetzes für das Land Berlin vom 26. 

Januar 2004 (GVBI., S. 26), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2006 

(GVBI., S. 812): 
 

§ 13, Religions- und Ethikunterricht 

(1) Religions- und Ethikunterricht sind an allen öffentlichen Schulen 

ordentliche Lehrfächer. Alle Schülerinnen und Schüler der 

allgemeinbildenden Schulen nehmen entweder am Religions- oder am 

Ethikunterricht teil. Dabei soll zwischen den Fächern kooperiert werden. 

Einzelne Unterrichtseinheiten können gemeinsam durchgeführt werden. 

Religions- und Ethikunterricht werden in jeder Jahrgangsstufe mit zwei 

Wochenstunden erteilt.  (…) 

(3) Die Erziehungsberechtigten bestimmen, an welchem Unterricht gemäß 

Absatz 1 ihre Kinder teilnehmen. 0ach Vollendung des 14. Lebensjahres 

steht dieses Recht den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu. Wird keine 

Bestimmung getroffen oder findet der gewählte Religionsunterricht nicht 

statt, so nimmt die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler am 

Ethikunterricht teil. (…)  

(Trägerinitiative Pro Reli e.V. vgl. http://pro-reli.de/volksbegehren)    

 


